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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtverwaltung 

Kreisverwaltung 

-Jugendamt- 

 

im Bereich des  

Landschaftsverbandes Rheinland 

 

nachrichtlich: 

Kommunale Spitzenverbände 

Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 

  13.11.2020 

42.30 

 

Sonja Hennings 

Tel    0221 809-6276 

Fax   0221 8284-1342 

sonja.hennings@lvr.de 

 

 

Rundschreiben Nr. 42/36-2020 

 

Erhebung zusätzlicher Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung  

 

Anlage: Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-

tegration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. November 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

den in der Anlage beigefügten Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flücht-

linge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12. November 2020 

übersende ich Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.  

 

Der Erlass ersetzt den Erlass vom 19. August 2020, den ich mit Rundschreiben 

42/26-2020 vom 25. August bekanntgegeben hatte. 

 

Ich weise in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Sie im Rahmen Ihrer 

Bewilligung an die Träger der Kindertageseinrichtungen sicherzustellen haben, dass 

die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 KiBiz erfüllt sind. Sollten Sie im Rahmen Ihrer 

Prüfung feststellen, dass die Voraussetzungen für eine öffentliche Förderung auf-

grund des Verstoßes gegen das Beitragserhebungsverbot nicht mehr gegeben sind 

und Sie daher Zuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz nicht gewähren können, 

bzw. Zuschüsse widerrufen, bitte ich um eine entsprechende Mitteilung. 
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Ergänzend weise ich darauf hin, dass im Rahmen der Beantragung einer Betriebser-

laubnis für eine Kindertageseinrichtung, deren Betrieb mit öffentlichen Mitteln ge-

mäß KiBiz gefördert wird, eine Abfrage zur Erhebung zusätzlicher Elternbeiträge er-

folgt.  

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfü-

gung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung 

 

 

 

Lorenz Bahr-Hedemann 

LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 

 

 

 

 


